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ruber, als die benachbarten Thalschaften von Schwyz

und Unterwaiden, erscheint das Land Uri in den

Urkunden des Mittelalters ; dennoch sind dessen Geschicke

bis zu Beginn des 13. Jahrhunders in ein durch wenige

Urkunden nur spärlich gelichtetes Dunkel gehüllt.
Die älteste und für die Entwicklung des Landes

geradezu massgebende Urkunde ist der bekannte

Schenkungsbrief König Ludwig des Deutschen an das

Frauenkloster St. Felix und Kegula in Zürich, vom

21. Juli 853. Der König übergibt dieser Abtei neben

andern Besitzungen auch das pagellum uronie, »das

Ländchen Uri«.
Was unter diesem pagellus zu verstehen ist, kann

heute nicht mehr festgestellt werden. Man wäre
beinahe geneigt, den Ausdruck nur auf Altdorf und seine

nächste Umgebung zu beziehen, da Bürglen und Silinen (burgila et silana) 952 von der Abtei Zürich
erworben wurden.1) — Unter allen Umständen gelangte nicht ganz Uri an die Abtei, sondern nur die

damals dem Könige daselbst zustehenden Besitzungen, wie der Stiftimgsbrief ausdrücklich hervorhebt.2)
Uri gehörte naturgemäss, wie Zürich, während der folgenden Jahrhunderte zum Herzogthum Schwaben

(Alemannien) und zum Thurgau, später zum Zürichgau, und es standen die dortigen Angehörigen der

Abtei, im Verlauf der Zeit wohl die ganze Thalschaft, unter dem Keichsvogte der Burg zu Zürich;8)
letzteres Amt lag zur Zeit Heinrich IV. in den Händen der Lenzhurger, Landgrafen im Aargau. —
Als im Frieden 1097 das alte Herzogthum Schwaben zerrissen wurde, und Zürich als unmittelbares

Keichslehen an Berchtold von Zähringen, Inhaber der herzoglichen Gewalt an der obern Aare und

Landgrafen im Thurgau überging, gelangte auch Uri als Theil der Reichsvogtei Zürich unter die Oberhoheit

•) (G. v. Wyss, Abtei Zürich; Beilage 29.)

•) et quidquid in eisdem locis nostri juris atque possessionis in re proprietatis est et ad nostrum opus instanti

tempore pertinere videtnr (G. v. Wyss, Abtei Zürich, Beil. 1).
4) G. v. Wyss a. a. 0. Beil. 31. Urkunde vom 22. Nov. 955.
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der Zähringer. Die Vogtei scheint indessen Namens derselben von den Grafen von Lenzburg ausgeübt
worden zn sein, uud wurde diesen Letztern nach der hohenstaufisch-zähringischen Fehde von 1146 als

unmittelbares Keichslehen übergeben. — Erst nach Aussterben der Lenzburger im Jahre 1173 gelangte die

Reichsvogtei Zürich wieder an die Herzoge von Zähringen, während die ebenfalls von den Lenzburgern
verwaltete Landgrafschaft im Zürichgau an Graf Albrecht von Habsburg verliehen wurde.

In ihrem Besitze nicht mehr gestört, bemühten sich die Herzoge Berchtold IV. und Berchtold V.,

um die Herstellung eines mächtigen, innerlich gefestigten Landesherzogthums, und sie hätten ihr Ziel
wol erreicht, ohne den frühen Tod der Kinder Berchtolds V., welcher dann, ohne männliche Nachkommen

zu hinterlassen, am 18. Februar 1218 ins Grab sank.

Während die Verwandten der Zähringer sich in deren Erbe theilten, fielen die Lehen des Reiches

dem Letztem wieder anheim. Die Reichsvogtei Zürich wurde bei dieser Gelegenheit aufgelöst. Friedrich II.
nahm die Kastvogtei der beiden Stifte in Zürich mit Urkunde vom 17. März 1218 ausdrücklich an das

Reich zurück; in der Stadt Zürich findet sich schon 1225, 2. Juni, Hugo Brun als aus der städtischen

Bürgerschaft ernannter Reichsvogt ; andere Gebiete gelangten unter die Vogtei der grösseren Freien,
welche wohl schon unter den Zähringern als Reichsuntervögte gewaltet hatten, — die Gegend zwischen

Zürichsee und Reuss z. B. an die Freien von Eschenbach. —
Im Lande Uri erhielt ohne Zweifel die Abtei Zürich die Selbstverwaltung ihrer eigenen Güter und

Gefälle, während die Landeshoheit und Gerichtsbarkeit über die Thalschaft wieder dahingefallen sein

werden, wohin sie ursprünglich gehörten, an die Landgrafschaft im Zürichgau. Diese lag seit dem

Aussterben der Lenzburger in den Händen der Grafen von Habsburg, und es dürfte die Hoheit, über

Uri auf diesem Wege an den Grafen Rudolf von Habsburg übergegangen sein, der als getreuer Anhänger
Friedrich II. diesem Kaiser nahe stand. Bei der Lockerung der Reichsgewalt und dem Streben der

einzelnen Theile nach .Selbständigkeit, waren die Urner in Gefahr, nach und nach zu Unterthanen der

Habsburger herabgedrückt zu werden. Diess war weder im Interesse der Gotteshausleute der Abtei,
noch der dortigen Freien und der übrigen Grundbesitzer im Lande; es ist höchst wahrscheinlich, dass

deren vereintem Einflüsse es gelang *), die berühmte Urkunde Heinrich VII., vom 6. Mai 1231, zu

erwirken, wodurch Uri aus dem Besitz des Grafen Rudolf von Habsburg gelöst und unveräusserlich zu

Handen des Reiches genommen wurde. Die Vogtei des Landes verwaltete fortan ein vom Reiche bestellter

Ammann (minister) in gleicher oder ähnlicher Weise wie der Reichsvogt zu Ziirich. Damit war ein

Mittelpunkt für die Gemeinde des Thaies Uri (Universitas Vallis Uranise) gegeben, aus welcher sich mit
dem fortschreitenden Zerfall des Reiches die völlige Selbständigkeit des Landes entwickelte.

Es ist nicht die Aufgabe dieser Zeilen, den Uebergang Uri's zur vollständigen Selbstverwaltung
und zum demokratischen Gemeinwesen zu verfolgen. Verweilen wir bei der Betrachtung der urnerischen

Verhältnisse von der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bis ins 14. Jahrhundert, so weit sich dieselben

auf das Lehenswesen, auf Edle und Ministerialen beziehen.

Grundherr in einem grossen Theil des Ländchens war die Abtei S. Felix und Regula in Zürich,
deren Gefälle von vier Meierämtern in Altdorf, Bürglen, Erstfelden und Silinen bezogen wurden und

') In dieser Beziehung ist es gewiss bemerkenswerth, dass gerade zur Zeit, als der königliche Erlass ausgefertigt
wurde, Conrad von Bussnang, Abt von St. Gallen, am königlichen Hofe weilte. Rudolf von Rapperswil aber, der

bedeutendste weltliche Grundherr in Uri, Inhaber st. gallischer Lehen, hat wenigstens späterhin sein Schwert für die

Aebte St. Gallens gezogen und deren Fehden ausgefochten (Vergi. Meyer v. Knonau, Anz. f. Schw. Gesch. 1879 S. 133).
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sich nicht ausschliesslich auf genannte vier Ortschaften erstreckten, da, abgesehen vom Schächenthal,

welches zu Bürglen gehörte und von Schachdorf, das dem Stifte einen bedeutenden Nusszebnten lieferte,
einerseits bis nach Gurtnellen und Göschenen hinauf Abgaben an die Abtei entrichtet wurden, und

anderseits auch zu Flüelen, Attinghusen, Seedorf und Seelisberg zinspflichtige Güter derselben sich

befanden. Ein Theil dieser Güter und Leute wurde allerdings erst im Laufe des 13. Jahrhunderts von

der Abtei durch Kauf und Schenkung erworben.

Die mit dem Einzug der Gefälle betrauten Meier des Fraumünsters gehörten ursprünglich jedenfalls

zu den Eigenleuten derselben, gelangten aber durch ihr Amt zu angesehener Stellung, ähnlich derjenigen

ritterlicher Ministerialen, welche ja auch häufig aus hörigem Stande hervorgegangen sind. Nur einem

indessen der Urner Meiergeschlechter gelang es, und zwar schon frühe, in den Kitterstand wirklich
einzutreten.

Von den Meiern in Altdorf selbst weiss man nur sehr wenig; am 1. September 1256 werden de

Bürglen et de Altdorf villici genannt, dann verschwindet jede Spur eines Inhabers des Meieramtes bis

gegen Ende des 14. Jahrhunderts. Kopp nimmt an, Burkhard der Schüpfer, schon 1243 neben Wernher,
dem Ritter von Silinen, urkundlich auftretend, sei wenigstens später Inhaber des Meieramtes gewesen,

und dasselbe sei, als wichtigste Amtsstelle im Lande, in der Folge mit der Stelle eines Landammannes

verbunden geblieben. Es drängt sich allerdings unwillkürlich der Gedanke auf, Schüpfer müsse Beamter

der Abtei, wahrscheinlich Meier zu Altorf gewesen sein, wenn man die Stellung seines Namens in den

Zeugenreihen der Urkunden berücksichtigt. — Seit mindestens 10. Oktober 1273 war Burkhard Schüpfer

sodann (der erste urkundlich genannte) Landammann zu Uri und verblieb in dieser Stellung bis um 1290.

Wohl altershalber in den Ruhestand getreten, wird er noch am 16. Oktober 1291 neben seinem

Amtsnachfolger in dem ersten Bündniss von Uri und Schwyz mit der Stadt Zürich unter den Bürgen »als

Burkhard der alte Ammann genannt.« Dem Könige Rudolf, welchem es zukam, den Landammann als

Vertreter des Reiches im Ländchen zu bestellen, war Schüpfer schon von den 1257 und 1258 von Rudolf

geleiteten Verhandlungen über die Streitigkeiten zwischen den Izzelingen und Gruba bekannt, da er zu

den 1257 bezeichneten vier Schiedleuten gehörte.

Ist über das Amt Altdorf nichts Sicheres zu berichten, so weiss man über die Meier des Amtes

Bürglen etwas bessern Bescheid. Eine undatirte Urkunde des Abtes von Wettingen in Angelegenheiten

von Seedorf nennt den Meier von Bürglen Conrad genannt Zant schon vor 1256; es ist diess ohne

Zweifel der Chuonradus dictus dens de Altorf, servus comitis R. de Rapperswile einer ebenfalls undatirten

Seedorfer Urkunde. Dieser Conrad scheint indessen seiner Zugehörigkeit wegen eher Beamter Rappers-

wils als der Abtei Zürich gewesen zu sein. Doch war ein Conrad in den Jahren 1257 und 1258

Meier zu Bürglen, die Urkunden nennen ihn unter den übrigen Meiern des Fraumünsters. Ob und wie

dieser Conrad mit Burkhard Schüpfer in Beziehung stand, ist nicht bekannt, ein späterer Conrad Meier

zu Bürglen von 1290 wird urkundlich als Sohn Burkhards genannt. Lange blieb aber das Amt nicht

bei der Familie Schüpfer, denn im Jahr 1331 und späterhin ist Johannes, Sohn des Johannes Meier von

Oertzfelden, auch Meier zu Bürglen.
Geringerem Wechsel war das Meieramt in Erstfelden oder Oertzfelden unterworfen; die Familie,

welche hievon den Namen trug, erlosch erst gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts. Gleichzeitig mit
den übrigen Meiern des Gotteshauses auftretend, wird 1258 Wernherus de Orzveit villicus genannt.

Seine Nachkommen bekleideten, wie vorhin erwähnt, seit 1331 auch das Amt Bürglen, und nach Er-
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löschen der Freien von Attinghusen standen 1360—1373 Johannes Meier von Oertzfelden und 1387

bis 1389 Walther Meier von Oertzfeld als vom Volke gewählte Landammänner an der Spitze des Urnerischen
Freistaates. Noch 1390 werden Walther und Johannes Meier von Oertzfelden genannt, welche aber das

Meieramt nicht mehr verwalteten. Kein Meier von Erstfelden scheint die Ritterwürde erlangt zu haben.

Die Inhaber des Meieramtes S i 1 i n e n treten von ihrem ersten Erscheinen an als ritterliche Ministerialen
auf. Wernher miles de Silenon, welcher 1243 ohne Amtstitel erscheint, wird am 1. September 1256
als Meier genannt. Ein Verwandter, Gregorius von Silinen, Dienstmann des Gotteshauses, übergab 1283
sein Steinhaus zu Silinen an das Fraumünster, und empfieng es wieder als Erblehen. ') Ritter Arnold,
der Meier von Silinen, Sohn Conrads an der Matten, war im März 1291 Landammann zu Uri, und wird
als solcher im ersten Bündniss zwischen Zürich, Uri und Schwyz vom 16. Oktober 1291 genannt.

Vielfach verschwägert mit dem Adel aus dem Ober-Wallis und demjenigen aus der Umgebung des

Vierwaldstättersees, überlebten die Silinen das Erlöschen des Feudaladels in Uri und das Eingehen der

Meierämter des Stiftes Zürich. — Erst mit Caspar von Silinen, päpstlichem Gardehauptmann, wurde

im Jahre 1562 der letzte Sprosse des Ritterhauses zu Grabe getragen. —
Neben den Meiern hatte die Abtei Zürich, wie es scheint, noch Unter-

beamte im Schächenthal, so wird 1290 Walther minister de Spiringen genannt.

In ihren Siegeln bedienten sich die urnerischen Meier wohl alle ursprünglich

des Wappenbildes des Ländchens, des vorwärts blickenden Stierkopfes mit
dem Nasenring. Wenigstens ist diess der Fall bei denjenigen zwei Geschlechtern,

von welchen allein uns Siegel bekannt sind.

Die Meier von Erstfelden führten immer einen rothen Stierkopf in Silber

mit goldenem Nasenring und goldenem Sterne zwischen den Hörnern. Die

bekannten Siegel sind alle rund und zeigen im Siegelfelde den dreieckigen Schild

mit dem Wappenbild. In der Sammlung der Antiquarischen Gesellschaft in
Zürich befinden sich Abgüsse folgender Siegel : + S JOHIS VILICI. D'ORTZ-

VELDE von 1338 und 1368 (Durchmesser 33 mm.). + S JOHIS VILICI

D'ORTZVELDE von 1338 (Durchmesser 28 mm.). + S WALTHERI DCI

MEILER von 1387 (Durchmesser 27 mm.).
Die Meier von Silinen bedienten sich ursprünglich ebenfalls des Stierkopfes,

aber ohne das Beizeichen des Sternes, so Gregor von Silinen 1284 in seinem

dreieckigen Siegel (37 mm. hoch, 32 mm. breit) mit der Unterschrift: * S GREGORII DE SILENON;
ebenso 1290 der Meier Arnold in dem ebenfalls schildförmigen Siegel (42 mm. hoch, 37 mm. breit):
S ARNOLDI VILICI D'SILENDVN2)

Später führten die Silinen ihr eigenes Wappen. Im Jahre 1334 zeigt das Rundsiegel Rudolfs

(Durchmesser 34 mm.) einen Wappenschild mit aufgerichtetem Löwen und darüber hin laufendem Schrägbalken

nach rechts : + S RVDOLFI VILICI DE SILENNO ; desgleichen das Rundsiegel Josts von

1331: S IVDOCI DE SILLENNON (Durchmesser 30 mm.). Etwas abweichend gestaltet sich das

&

*) G. v. Wyss, Urkunden zur Geschichte der Abtei Zürich, No. 278.

2) Auch spätere Urnerische Landesvorsteher und ihre Familien nahmen den Stierkopf in ihr Siegel und Wappen auf,

so Cuonrat der Frowen, Landammann, laut Siegel vom 22. October 1376 (Geschichtsfr. XII S. 28); so später mit zwei

Sternen zu Seiten des Stierkopfes im ersten und vierten Feld des quadrirten Wappens die Püntiner.




























































